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Unternehmensführung

Anlässlich einer Streikaktion der 
Gewerkschaft Unia am 2. April 
2008 betrat die Angeklagte zu­
sammen mit anderen Gewerk­
schaftern und fremden Bauarbei­
tern eine Baustelle in Kloten. Die 
Bauherrschaft hatte gegenüber 
der Gewerkschafterin bereits am 
1. November 2007 ein unbefris­
tetes Hausverbot für diese Bau­
stelle erlassen. Darauf hin hatte 
die Unia der Bauherrschaft schrift­
lich mitgeteilt, sie akzeptiere das 
Hausverbot nicht und den Unia-
GewerkschafterInnen sei das un­
eingeschränkte Zutrittsrecht 
zu gewähren. Die Bauherrschaft 
reagierte in der Folge nicht auf 
dieses Einschreiben, was für den 
Freispruch nicht unerheblich war. 

Dem Urteil des Obergerichts war 
ein Entscheid des Bezirksgerichts 
vorausgegangen, wonach die 
Gewerkschafterin wegen Haus­
friedensbruchs verurteilt worden 
war. Erst im Berufungsverfahren 
vor Obergericht erfolgte jetzt 
der Freispruch. 

Voraussetzung für Verurteilung 
wegen Hausfriedensbruchs
Voraussetzung für eine Verurtei­
lung ist, dass der Straftatbestand 
des Hausfriedensbruchs sowohl 
in objektiver (tatsächliches Ver­
halten) als auch in subjektiver 
Hinsicht (Vorsatz) erfüllt ist.

Das Obergericht prüfte diese Vo­
raussetzung und erklärte in ob­
jektiver Hinsicht als unbestritten, 
dass es sich bei der Baustelle in 
Kloten um einen Werkplatz han­
delte, der vom Tatbestand des 
Hausfriedensbruchs (Art. 186 StGB) 
erfasst wird. Inhaber des Haus­
rechts ist daher stets derjenige, 

dem die momentane Verfügungs­
gewalt über das Haus bzw. den 
geschützten Bereich bzw. über 
die Baustelle zusteht. Ebenso 
unbestritten war, dass das am 
1. November 2007 ausgespro­
chene unbefristete Hausverbot 
aktenkundig und damit das 
Betreten der Baustelle durch die 
Unia-Gewerkschafterin uner­
wünscht war. Hausfriedensbruch 
verlangt in subjektiver Hinsicht 
vorsätzliches Handeln. Die An­
geklagte machte unter Berufung 
auf das verfassungsmässige Recht 
der Koalitionsfreiheit und auf 
das ebenfalls verfassungsmässig 
garantierte Streikrecht geltend, 
sie habe als Funktionärin der Ge­
werkschaft Unia und damit als 
Trägerin dieser verfassungsmäs­
sigen Rechte die fragliche Bau­
stelle in Kloten im Rahmen eines 
legalen, von der Bundesverfas­
sung gewährleisteten Arbeits­
kampfes zu Recht betreten. Des 
Weiteren machte die Angeklagte 
geltend, sie habe sich in einem 
Rechts- und Sachverhaltsirrtum 
befunden und ihr Verhalten sei 
daher nicht strafbar. 

Sachverhaltsirrtum bejaht
Das Obergericht ging in der Folge 
nicht weiter auf die gewerk­
schaftspolitisch motivierten Grün-
de der Koalitionsfreiheit und des 
Streikrechts ein, sondern argu­
mentierte ausschliesslich mit dem 
Vorliegen eines Sachverhalts­
irrtums. In einem Sachverhalts­
irrtum befindet sich diejenige 
Person, die von einem Merkmal 
eines Straftatbestandes keine 
oder eine falsche Vorstellung hat. 
In diesem Fall fehlte der Irrenden 
der Vorsatz, um die fragliche Straf­
norm zu erfüllen und infolgedes­

sen bestraft werden zu können. 
Das Obergericht stellte in seinen 
Überlegungen fest, dass das von 
der Unia verfasste Schreiben eine 
ausführliche Begründung für die 
Rückweisung des Hausverbotes 
lieferte. Weil seitens der Bau­
herrschaft keine Reaktion auf 
dieses Schreiben erfolgte, habe 
die Angeklagte zu Recht ange­
nommen, die Bauherrschaft habe 
die Rechtsbelehrung durch die 
Unia verstanden und auch akzep­
tiert. Die Angeklagte durfte des­
halb annehmen, das Hausverbot 
sei mittlerweile hinfällig gewor­
den. Ihr Freispruch vom Vorwurf 
des Hausfriedensbruchs erfolgte 
demnach weil sie sich in einem 
Sachverhaltsirrtum befand. 

Falsche Schlussfolgerung
Entgegen der Berichterstattung 
der Unia beruht der Freispruch 
also keineswegs auf verfassungs­
mässigen Grundrechten, sondern 
wird mit einem blossen Sach­
verhaltsirrtum bzw. Mängeln im 
subjektiven Tatbestand begründet. 
Zu einer Verurteilung der Ange­
klagten auch durch das Oberge­
richt wäre es gekommen, wenn 
die Bauherrschaft ihr Hausverbot 
wiederholt ausgesprochen hätte. 
Denn damit wäre seitens der 
Angeklagten kein Sachverhalts­
irrtum möglich gewesen. Es ist 
deshalb in aller Deutlichkeit fest­
zuhalten, dass das Urteil kein 
allgemeines Zutrittsrecht für 
Gewerkschaften begründet und 
eine Verurteilung wegen Haus­
friedensbruchs sogar im Rahmen 
eines rechtmässigen Streiks denk­
bar wäre. Dies zeigt auch die erst­
instanzliche Verurteilung. n

Patrick Hauser 
Leiter Rechtsdienst SBV

Gewerkschaften auf der Baustelle: Hausfriedensbruch?

Mit Urteil vom 8. März 2010 sprach das Obergericht des Kantons Zürich eine Unia-Gewerk-
schafterin, die während eines Streiks im Frühjahr 2008 eine Baustelle in Kloten betreten hatte, 
vom Anklagepunkt des Hausfriedensbruchs frei. Gemäss Berichterstattung der Unia erfolgte 
der Freispruch angeblich aufgrund des gewerkschaftlichen Zutrittsrechts sowie wegen der ver- 
fassungsmässig garantierten Informations- und Koalitionsfreiheit sowie des Streikrechts. 
Dem ist jedoch nicht so, wie die Analyse der Urteilsbegründung zeigt. Die freigesprochene 
Gewerkschafterin befand sich vielmehr in einem Sachverhaltsirrtum. 

Patrick Hauser


